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Unterrichts kurz erwähnt, und endlich haben wir die Grenze zwischen

Geometrie (Lehre von den Raumgrößen) und Rechnen (Lehre von den

Zahlgrößen) angedeutet und den Umfang des Rechuungsunterrichtes
in der Volksschule in Umrissen dargestellt. In einem nächsten Artikel
wollen wir des Verfassers Ansichten über die Methode des

Rechnungsunterrichtes und über die weiteren Mittel zur Lösung der fraglichen
Aufgabe der Volksschule vernehmen.
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In Folge des erziehungsräthlichen Konkurrcnzausschreibens haben
sich die Gemeinden Zernetz, Sam a den, Jlanz und Fürst'en au
als Bewerberinnen für das Lehrerseminar und eventuell auch für die

landwirthschaftliche Schule gemeldet. Die Anerbietuugen, welche

genannte .Gemeinden dem Staate für Erlangung fraglicher Anstalten
machen, beweisen unzweideutig, daß in diesen Gemeinden ein hochherziger

Sinn, ein die Gegenwart und Zukunft beherrschender Blick waltet, der

dem Bürger zur größien Ehre gereicht. Sicherem Vernehmen nach

bieten die Mehrzahl obiger Gemeinden für benannten Zweck an

100,()()() Fr. jede oder noch mehr; obenan stehen Zernetz und Sain
ad en..

In einer seiner letzten Sitzungen hat der Erziehungsrath beschlossen,

beim nächsten Großen Rathe um einen kleineu Kredit einzukommen,
den er für die methodische Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen zu
verwenden gedenkt.

Ferner wurde von derselben Behörde prinzipiell, beschlossen, daß

in Zukunft an bedürftige Schulen Unterstützungen auch in Form von

Lehrmitteln auf Rechnung des Staatsbeitrages verabreicht werden sollen.

Thurgau. Der Große Rath hat den Bau eines zweiten Gebäudes

für die Kainonsschule beschlossen; die Stadt Frauenfeld, die das erste

Gebäude erstellt, leistet auch hieran einen Beitrag. Ferner beschloß

der Große Rath, sämmtlichen Volksschullehrern die Besoldung durch

namhafte mit den Dieustjahren wachsende Staatszulagen aufzubessern.

Waadt. Der Große Rath hat ein Schulgesetz berathen und

angenommen, das bedeutende Fortschritte mit sich bringen wird.
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